
Kanton Schaffhausen 
Staatskanzlei 

Beckenstube 7 
CH-8200 Schaffhausen 

www.sh.ch 

Telefon +41 (0)52 632 73 61 An die Medien 

Fax +41 (0)52 632 72 00 
staatskanzlei@ktsh.ch 
 

 

Aus den Verhandlungen des Regierungsrates 
 

Kantonale Volksabstimmung am 27. November 2016 

Auf Sonntag, 27. November 2016, wird folgende kantonale Volksabstimmung festgesetzt: 
 

– Volksinitiative "Ja zu Lehrpläne vors Volk". 

 

Integration des Flextax Tarifverbundes in den Ostwind Tarifverbund 
Beim Flextax-Tarifverbund handelt es sich um einen Kleinstverbund, der in der Praxis über we-
nig Gestaltungsspielraum verfügt. Vielfach muss er mit grossem Aufwand nachvollziehen, was 
grössere Verbünde andernorts beschlossen haben. Auch was die betrieblichen Strukturen an-
geht, ist Flextax zu klein, um mittelfristig als selbständiger Verbund weitergeführt werden zu 
können. Das ist für den Kanton Schaffhausen, die Transportunternehmen und nicht zuletzt für 
die Fahrgäste unbefriedigend. Aus diesem Grund haben sich Kanton und Transportunterneh-
men für die Integration der Flextax-Zonen in den Tarifverbund Ostwind ausgesprochen und dort 
einen Antrag zur Aufnahme gestellt.  
 
Die Fahrgäste profitieren von einem grösseren Verbundgebiet und Ostwind-Angeboten. Das 
komplexe System des öffentlichen Verkehrs wird vereinfacht und die Zugangshürden für die 
Fahrgäste gesenkt. Zudem können die beteiligten Bestellerkantone ihre Interessen im Ostwind-
Verbund besser wahrnehmen.  
 
Sowohl der Ostwind-Tarifverbund als auch die beteiligten Bestellerkantone stehen der Integra-
tion des Flextax-Tarifverbundes positiv gegenüber und unterstützen das Projekt. Die Beschlüsse 
werden bis zum Ende dieses Jahres unterzeichnet. Nach Abschluss der Integrationsarbeiten 
soll dann auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2017 der Tarifverbund Ostwind auch im Kan-
ton Schaffhausen zur Anwendung kommen. 
 
Die Integration von Flextax in den Ostwind ist ein Beitrag zur Vereinfachung des öffentlichen 
Verkehrs. Damit verbunden ist eine Erhöhung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems, was 
zur Sicherung des heutigen ÖV-Angebots beiträgt. Der Beitrag des Kantons Schaffhausen an 
die Geschäftsführung des Flextax-Tarifverbundes von jährlich rund 200‘000 Franken entfällt da-
mit.  
 

Neue Bestimmungen zu den verkehrsmedizinischen Untersuchungen 

Der Regierungsrat hat auf den 1. Juli 2016 eine Änderung der kantonalen Strassenverkehrsver-
ordnung vorgenommen. Hintergrund ist die Einführung eines Stufenmodells auf Bundesebene 
für Ärztinnen und Ärzte sowie für Psychologinnen und Psychologen, die Abklärungen zur Fahr-
eignung treffen. Je komplexer die Untersuchung, desto höher die fachlichen Anforderungen. 
Damit soll die Qualität bei Fahreignungsabklärungen verbessert werden. 
 
Die Anforderungen an die Untersuchenden werden neu je nach Aufgabengebiet abgestuft. So 
sind die Anforderungen an Ärztinnen und Ärzte, die Seniorinnen und Senioren oder Berufschauf-
feusen und Berufschauffeure routinemässig überprüfen, weniger hoch als die Anforderungen an 
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Ärzte, die Personen nach einem Unfall oder nach schweren Krankheiten beurteilen müssen. 
Das neue Stufenmodell umfasst vier schweizweit gültige verkehrsmedizinische Anerkennungs-
stufen. Ein kantonaler Spielraum besteht nicht mehr. Entsprechend musste die kantonale Ver-
ordnung angepasst werden. Für die Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker bedeutet zudem 
die neue Bundesregelung, dass sie über ihren Wohnkanton hinaus einen entsprechend qualifi-
zierten Arzt aufsuchen können. 
 

Genehmigung Tarifvertrag für Hebammen-Leistungen 

Der Regierungsrat hat den Tarifvertrag betreffend Vergütungen von Hebammen-Leistungen ge-
mäss KVG genehmigt. Der rückwirkend ab 1. Januar 2015 geltende Vertrag wurde zwischen 
dem Schweizerischen Hebammenverband Sektion Zürich und Umgebung und dem Schweizeri-
schen Hebammenverband (SHV) Bern einerseits und tarifsuisse ag anderseits ausgehandelt. 
Der Vertrag sieht eine schrittweise Erhöhung des Taxpunktwertes im Kanton Schaffhausen auf 
1.25 Franken ab 1. Januar 2017 vor. Der neue Wert ergibt sich aus der Kostenentwicklung und 
den steigenden Anforderungen an die Leistungserbringung. 
 

Regierung erteilt Bewilligung für Etappe der VAUDE Trans Schwarzwald 2016 
Der Regierungsrat bewilligt die Durchführung der 4. Etappe des Mountainbike-Etappenradren-
nens VAUDE Trans Schwarzwald 2016 durch Gebiete des Kantons Schaffhausen. Die 4. Etappe 
am 13. August 2016 führt von Donaueschingen nach Murg. Der Tour-Tross wird dabei die Ge-
meinden Schleitheim, Oberhallau und Hallau durchfahren. 
 

Dienstjubiläen 

Der Regierungsrat hat Christian Rohr, Prorektor am Berufsbildungszentrum BBZ, Regina 
Schäuble-Dietsche, Pflegefachfrau Intensivpflege bei den Spitälern Schaffhausen, Beatrice 
Schwarz-Silvestri, Pflegefachfrau Fachspezialistin Neonatologie bei den Spitälern Schaffhau-
sen, Thomas Tanner, Hauptlehrer am Berufsbildungszentrum BBZ, Renate Wagner-Haag, Ap-
plikations-Managerin bei den Spitälern Schaffhausen, und Hedy Wismer, Salär- und Personal-
administratorin Dienststelle Primar- und Sekundarstufe I, die im August 2016 das 25-jährige 
Dienstjubiläum begehen können, seinen Dank für ihre bisherige Tätigkeit im Dienste der Öffent-
lichkeit ausgesprochen. 
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